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Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes 

Entsprechend § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss 

der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet 

ist. Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungs-

ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Die ört-

liche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung der Jahres-

abschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Ein-

haltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung 

wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem 

Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens des 

Städtebaulichen Sondervermögens 

Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt SSV 161 

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 geprüft. 

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und den rele-

vanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverant-

wortung des Oberbürgermeisters erstellt.  

Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des 

Rechnungswesens abzugeben. 

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat entsprechend § 1 

Abs. 5 KPG M-V für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 des Sanierungsgebiets Innenstadt/ 

Fleischervorstadt SSV 161 das Rechnungsprüfungsamt Wolgast als sachverständigen Dritten hin-

zugezogen. Über die beauftragten Prüfhandlungen wurde ein Bericht mit Datum vom 17.01.2022 

vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sich von 

der Richtigkeit der getroffenen Prüfungsfeststellungen überzeugt und übernimmt diese als eigene 

Prüfungsfeststellungen. Ergänzende Prüfhandlungen wurden durch das Rechnungsprüfungsamt 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsle-

gung durchgeführt. 

Das Rechnungsprüfungsamt Wolgast hat die Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung des 

§ 3a KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten 

und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bil-

des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirt-

schaftliche und rechtliche Umfeld der UHGW sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt.  

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen 

Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum 

Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.  

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass 

die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 
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Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des 

Testates: 

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat 
die Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeits-
richtlinien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen / 
Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienst-
anweisungen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten. 
 

2. Ausleihungen reduzieren sich grundsätzlich durch Rückzahlung. Die vorzeitige Sollstellung 
korrespondiert nicht mit dem Ausweis im SSV 194, in dem die Rückzahlung noch nicht zum 
Soll gestellt wurde. Ein Mahnverfahren ist bei vorliegenden Ausleihungen zwischen SSV des 
gleichen Trägers obsolet. 
 

3. Der Sonderposten für das Anlagevermögen ist im städtischen Anteil mit 1.547.374,70 € 
um 86.725,08 € zu hoch ausgewiesen. Die Verminderung aus der Ausleihung wurde zu-
sätzlich mit dem Landesanteil verbucht. Künftig ist eine Korrektur vorzunehmen. 
 

4. Die prozentuale Verteilung innerhalb der Sonderposten entspricht nicht dem Förderverhält-
nis und wäre in einem späteren Jahresabschluss zu korrigieren.  
 

5. Die Höhe der Ausleihungen verringerte sich durch Einzahlungen im Rahmen der Tilgung. 
Der korrespondierende Sonderposten zum Anlagevermögen wurde ertragswirksam aufge-
löst. Aus Sicht des RPAs wäre stattdessen ein Passivtausch vom Sonderposten zum Anla-
gevermögen auf die Anzahlungen zum sonstigen Sonderposten vorzunehmen gewesen, 
welcher ergebnisneutral wäre. Nach Auskunft des Fachamtes erfolgt eine Korrektur mit 
dem Jahresabschluss 2014. Durch die Korrektur erhöht sich der umzubuchende laufende 
Zuweisungsbetrag im Kernhaushalt mit Auswirkung auf das Muster 5a zu Lasten des Haus-
haltsausgleichs in 2014. 
 

6. Bei der ausgereichten Förderung handelt es sich um eine Anzahlung auf Zuwendung, für 
die ein separates Konto lt. Kontenplan vorgesehen ist (Konto 0191). Dadurch ist auch in 
der Bilanz und der Anlagenübersicht eine getrennte Zuordnung zur Bilanzposition 1.1.5 an-
statt 1.1.2 gegeben. Erst im Zuge der Aktivierung erfolgt die Umbuchung in die Position 
1.1.2.Künftig sollte bei weiteren Anzahlungen auf Ausreichungen ein entsprechender Aus-
weis erfolgen. 
 

7. Das korrespondierende Forderungskonto zu den durchlaufenden Geldern müsste grund-
sätzlich im Bereich der Kontenart 179 angelegt sein. Die Einzahlung des beauftragten Sa-
nierungsträgers führt in Folgejahren zu einer Einzahlung unter 699 und neutralisiert 
schließlich den negativen Saldo im Muster 5a.Eine Korrektur des Forderungskontos erfolgt 
auskunftsgemäß mit dem Jahresabschluss 2014. 
 

8. Die unter 179 ausgewiesenen Aktiv-Konten haben grundsätzlich keinen Bezug zu den lau-
fenden Erträgen und Aufwendungen und werden in der Finanzrechnung grundsätzlich nur 
über Zahlungen der durchlaufenden Gelder abgewickelt. Dazu müsste ein Ausweis im Mus-
ter 5a erfolgen. Hier handelt es sich um Zinsen für die unter den Ausleihungen ausgewie-
senen Darlehen für private Investitionen. Eine Umbuchung auf die privatrechtlichen Forde-
rungen wäre mit einem späteren Jahresabschluss vorzunehmen. 
 

9. Das korrekte Konto für Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis und der UHGW lautet 
3543 anstatt 3540 für die EU und sollte in einem späteren Abschluss korrigiert werden. 
Hierzu ist die technische Hinterlegung zu korrigieren. 
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10. Die Übernahme der Bestandsveränderungen zu den unfertigen Leistungen und Anzahlun-
gen auf Bestellungen aus der Abrechnung des D4-Vermögens war fehlerhaft und ist in ei-
nem späteren Jahresabschluss zu korrigieren. 

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen 

mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53a 

GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-

gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa-

nierungsgebietes Innenstadt/ Fleischervorstadt – SSV 161. 

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-

vermögens Innenstadt/Fleischervorstadt – SSV 161 entsprechend der vorgelegten Unterlagen er-

gänzend festgestellt: 

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2012    19.420.089,29 EUR. 

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2012            78,1 %. 

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2012               21,9 %. 

 

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2012 beträgt         0,00 EUR. 

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2012           0,00 EUR. 

Das Jahresergebnis 2012 beträgt nach Veränderung der Rücklagen         0,00 EUR. 

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht. 

 

Die Finanzrechnung weist für 2012 einen Saldo der laufenden 

Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von            530.873,52 EUR. 

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite 

verbleibt ein Saldo in Höhe von            530.873,52 EUR. 

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Haushaltsvorjahren beträgt             -338.274,23 EUR. 

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2012 ein Haus-

haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben. 

 

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2012       4.345.507,51 EUR. 
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Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von     6.178.103,85 EUR. 

Investitionskredite waren nicht vorhanden. 

 

Die liquiden Mittel sind insgesamt gestiegen um       1.986.639,98 EUR. 

Bestand liquide Mittel 31.12.2012         2.601.533,65 EUR. 

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststel-

lungen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre. 

 

Greifswald, 30.03.2022 

        

       Dr. Agnes Oestreich 

       Amtsleiterin des RPAs der UHGW 

 


